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Normenkontrollklage gegen Abfallgebühren:  

Kreis garantiert allen Bürgern Gleichbehandlung 
 
 LUDWIGSBURG. Die Abfallgebührensatzungen 2021 und 2022 des Landkreises wer-

den zurzeit gerichtlich überprüft. Dennoch muss niemand Widerspruch gegen den 

neuen Gebührenbescheid einlegen, um seine Rechte zu wahren. Der Kreis garantiert al-

len Gebührenpflichtigen diesbezüglich, dass sie bei einer möglichen Rückerstattung der 

Abfallgebühren gleichbehandelt werden. Es muss also niemand gegen seinen Gebühren-

bescheid vorgehen, um seine Rechte zu wahren.  

 

„Wir wollen das Ganze für die Menschen im Landkreis so einfach und unbürokratisch wie 

möglich machen“, begründet Landrat Dietmar Allgaier die Entscheidung, die durch einen Be-

schluss des Kreistagsausschusses für Umwelt und Technik getroffen wurde. Das bedeutet: 

sollte der Verwaltungsgerichtshof Mannheim zum Schluss kommen, dass die Abfallgebühren-

kalkulation des Kreises anders vorgenommen werden muss, dann könnte dies zur Folge ha-

ben, dass den Gebührenzahlern eine Rückerstattung zusteht. Mit dem Beschluss des Kreis-

tagsauschusses gilt das nun für alle. Ein Widerspruch muss folglich nicht eingelegt werden. 

 

Hintergrund der gerichtlichen Prüfung ist die Frage, inwieweit die Kosten für die Nachsorge 

der Deponien in die Kalkulation der Abfallgebühren einfließen müssen. Die Kreisverwaltung 

vertritt die Auffassung, dass dies aus rechtlichen Gründen in Baden-Württemberg zwingend 

geboten ist. Eine Bürgerinitiative zweifelt dies an und hat Klage eingereicht. „Wir sind nach 

wie vor sicher, dass die Kosten für die Nachsorge der Deponien in vollem Umfang im Gebüh-

renhaushalt berücksichtigt werden müssen. Auch wenn wir verstehen können, dass das man-

chem als eine bittere Pille erscheint“, erläutert Dr. Christian Sußner, der als Dezernent für 

Umwelt und Technik auch die Abfallgebührenkalkulation im Landratsamt verantwortet. Eine 

Normenkontrollklage gegen dieses Vorgehen sei in unserem Rechtsstaat legitim, auch wenn 

die Kreisverwaltung einem Urteil gelassen entgegenblicke.  
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